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M. Algermissen, 'Weiterentwicklung der Finanzstruktur und
Krankenversicherung - Bedeutung und Um-der Qualität in der gesetzlichen

setzungsstand
H. Mäller Papier zu Papier, Byte zu Byte - die elektronische Verwaltungsakte
erreicht die Gerichte
A. Leopold, Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats. Denkschrift
60 Jahre Bundessozialgericht - Bericht über die 46. Richterwoche vom 9. bis
11. September 20t4

Becþer/Franþe/Molkentin, Sozialgesetzb:uchVll - Gesetzliche Unfallversiche-
rung, Lehr- und Praxiskommentar (O. Schur)

Erstattung der anlässlich einer medizinischen Behandlung im Ausland
entstandenen Kosten
(EwGH Urt. u. 9.10.2014 - C-268/13)

Verjährung öffentlich.rechtlicher Erstattungsansprüche
(BSG Urt. u. 6.8.2014 : B L1 AL 7/13 R- rnit Fokus)
Beitragspflichtigkeit eines Überbrückungsgelds mit Abfindungscharakter
(LSG Rheinland-Pfalz Urt. u.7.8.2014 - L 5 KR 49/L4)
Versorgung mit Stehrollstuhl im einstweiligen Rechtsschutz
(LSG Schleswig-Holstein Beschl. u. 22.8.2014 - ¿ 5 KR L20/14 B ER -
mit Fokus)
Verfassungsmäßigkeit des Mehrleistungsabschlags
(VG Mäncben Urt. u. 6.8.2014 - M 9 K 13.3508 - mit Fokus)
Dauer des Anspruchs auf Krankengeld
(SG Speyer Beschl. u. 8.9.20L4 - S 19 KR 519/14 ER)

Haftung eines Trägers eines Seniorenheims
(AG Brandenburg Urt. u. 30.1.0.2014 - 31 C 106/13 - mit FoÞus)

r ,,selbstständige Künstler" nach dem

'r,ru o-mitFoÞus)
Versicherungspflicht eines Ernährungsberaters - Begriff des,,Lehrers"
(LSG Hessen Urt. u. 21.8.2014 - L B KR 154/L3)
Bezug von Mütterunterstützung in der DDR als Anrechnungszeit
(LSG Baden-Württemb.erg Urt. u.23.9.2014 - L 13 R 2527/1.2)

Selbständige Tätigkeit fúr nur einen Auftraggeber
(LSG Niedersachsen-Bremen Urt u.24.9.2014 - L 2/12 R 57/12)

Bremsen zum Tanken auf dem ìleg zur Arbeit
(LSG Berlin-Brandenburg [Jrt. u. 4.9.2014 - L 2 U 42/12)

Ersatzanspruch nach g 34 a SGB II
(BSG Urt. u. 6.8.2014 - B 11 AL 2/13 R - rnit Fokus)

Ermittlung des einzusetzenden Einkommens im Rahmen der PKH/VKH
(OLG Celle Beschl. u. 5.9.2014 - 10 \v{F 272/14)

e?1-

929

932

937

938

938

939

939

941,

944

944

948

951.

951,

95L

951.

952
Grundsicherungsrecht

NZS 24t2014

9s3
ill



Zusicherung der tlbernahme von Aufwendungen für eine neue'slohnung -
Einstweiliger Rechtsschutz
(LSG Sachsen-Anhah Beschl. u.9.9.2014 - L 4 AS 373/14 B ER)
Zulässigkeit einer Regelungsanordnung ohne vorherige Anfechtung des
Versagungsbescheids
(LSG Bayern Bescbl. u. 16.9.2014 - L 16 AS 649/14 B ER/
Eilbedürftigkeit bei vorhandenem Schonvermögen - Beweiskraft einer
Kontoumsatzabfrage
(LSG Sachsen-Anhah Beschl. u. 24.10.20L4 - L 4 AS 423/14 B ER)
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A r b e i tsf ö rd e r u n g s r e ch t Berufsaus

Vertragsarztrecht

Verfahrensrecht

beihilfe - Übernahme der Kosten für die V,erpflegung in
elner
(LSG Berlin-Brandenburg u. 23.10.2014 - L I AL 342/11 - mit FoÞus)

\Øeitergewährung des Gründungszuschusses
(SG \Xliesbaden (Jrt. u. 9.10.2014 - S 5 AL 209/12)

Abrechnung des Chroniker-Zuschlags - Vorliegen einer Dauerbehandlung
(LSG Sacbsen-Anhalt Urt. u. L6.7.2014 - L 9 KA L2/L2 - mit FoÞus)

Fiktive Terminsgebühr bei Vergleichsfeststellung im schriftlichen Verfahren
(LSG Schleswig-Holstein Bescbl. u. 8.7.20L4 - L 5 SF 167/14 B E)

Verhinderung der Aufklärung des Sachverhaltes im Eilverfahren wegen nicht
ausreichender Mitwirkung
(LSG Bayern Beschl. u. 14.7.20L4 - L I SO 121/14 B ER)
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Die kleine Joyce aus
Tansania war blind durch
Grauen Star und ohne
Perspektive. Eine simple
Operat¡on, durchgeführt
von einem Arzt der
Christoffel-Bi indenmission
(CBM), rettete ihr Augen-
licht. Joyce hat jetzt die
Chance auf Schulbildung,
Beruf und ein selbststän-
diges Leben!

Untêrstützen auch sie die Arbe¡t der cBM für behin-
derte Menschen in Entwicklun0sländern mit lhrem
Know-how oder als Multiplikator!
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: SE-Satzung - Bestimmung des Hauptversammlungsorts

im Ausland (21.10.2014- llZR 330/13)

BGH: 5chadensersatzklagen von Lehman-Anlegern - Aufklärungs-

pflicht der beratenden Bank über Sonderkündigungsrecht

der Em ittentin (25.1 1.201 4 - Xl ZR 1 69 I 13\

BGH: Vorsätzliches Organisationsverschulden eines Wertpapier-

dienstleistungsunternehmens (27.1 1.201 4 - lll ZR 2941 13)

BGH: Versicherungsvermittler muss seinen Kunden bei einem

Wechsel der Lebensversicherung über die Risiken der

vozeitigen Kü nd igung aufklären (1 3.1 i.20 1 4 - lll ZR 544 / 13)

Gesetzgebung
Bundeskabinett: Gesetzentwurf zur Frauenquote beschlossen

Aufsatz

Dr. Frank Wardenbach, RA

Verschiebung der Regelverjährungsfrist nach
5 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB durch Unzumutbarkeit
der Klageerhebung wegen anspruchsfeindlicher
Rechtsprechung?

,,Kreditbearbeitungsgebühren können für zehn Jahre zurúckgefor-

dert werden." So oder ähnlich betitelte Presseberichte Ende Okto-

ber 2014 wurden ausgelöst durch eine Entscheidung des BGH vom

28.10.20'14(XlZR348/13, BB 2015, 10 [in diesem Heft]), nach wel-

cher der Fristbeginn für die dreijährige Regelverjährungsfrist nach

5 1 99 Abs. 1 Nr. 2 BGB erst im Jahr 20'l 1 zu laufen begonnen habe.

Vorher sei eine Rückzahlungsklage nämlich unzumutbar gewesen

und zwar wegen der entgegenstehenden früheren Rechtspre-

chung des BGH. Diese Entscheidung ist gee¡gnet, die im Jahr 2002

durch die Schuldrechtsmodernisierung eingeführte dreijährige Re-

gelverjährungsfrist weitgehend zu unterlaufen. Der Entscheidung

kann weder in ihrer Begründung noch im Ergebnis gefolgt werden.

Kornmentierte Entscheidungen

BGH: Verjährungsbeginn für Rückforderungsansprüche bei unwirk-

samer Darlehensbearbeitungsentgelt-Klausel in AGB von Verbrau-

cherkreditverträgen - Unzumutbarkeit der Klageerhebung
(28.1 0.201 4 - Xl ZR 348/1 3)

BGH: Anlagevermittlung nach dem KWG und dem WpHG

(30.10.2014 - lll ZR 493/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Simon G. Grieser, RA)

Steuerrecht

Die Woche im tslick

Entscheidungen
BVerfG: PriviÈgierung von Betriebsvermögen ist teilweise verfas-

sungswidrig (17 .12.2014 -'l BvL21l12)

BFH: Kein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit durch Hinzu-

rechnung sog. Dauerschuldentgelte bei der inländischen Mutterge-

sellschaft als Zinsschuldnerin einer belgischen Tochtergesellschaft

(17.9.2014- I R 3o/13)

BFH: Doppelte Haushaltsführung - Beginn der Dreimonatsfrist in

Wegverlegungsfällen (8.1 0.2014 - Vl R 7/1 3)

Aufsätze

Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA^ /P/StB

Steuerrecht 201412015 - eine Anamnese

Pünktlich zum Jahreswechsel soll ein Blick auf den derzeitigen Zu-

stand des Steuerrechts geworfen werden. Dass der Gesetzgeber im

vergangenen Jahr keinesfalls untätig war, zeigt die Vielzahl an abge-

schlossenen und geplanten Gesetzesvorhaben. Flankierend kommt

hinzu, dass einige gesetzliche Neuregelungen bereits Gegenstand

früherel nicht abgeschlossener Gesetzesinitiativen waren. Aller-

dings ist zu konstatieren, dass zahlreiche Änderungen weder in ihrer

tatbestandlichen Formulierung noch in der Begründung überzeu-

gen. Dies ist umso problematischer, als der Gesetzgeber rçgelmäßig

fiskalische lnteressen in den Vordergrund stellt und bei seinem Han-

deln häufig Gefahr iäuft, den Eingriffscharakter des Steuerrechts, der

letztlich im Rechtsstaatsprinzip wurzelt, außerAchtzu lassen. Unab-

hängig davon zeigen viele Bemühungen des Gesetzgebers aber

auch, woran das geltende Steuersystem krankt: An grundlegenden

und dringend notwendigen Reformen.

Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA/WP/StB

Das Urte¡l des BVerfG zur Erbschaftsteuer -
eine erste Einschätzung

Am 17.12.20'14 hat das BVerfG das Urteil zur Verfassungswidrigkeit

von Kernbestimmungen unseres derzeitigen Erbschaftsteuergeset-

zes gefällt. Hervorzuheben ist, dass die Grundstucktur verfassungs-

rechtlich akzeptiert ist. Es gibt aber viel Nachbesserungsbedarf für

den Gesetzgeber.

Dr. Andreas Bartosch, RA

Transferpreisvereinbarungen im international
operierenden Konzern als unerlaubte Be¡h¡lfen -
ein Paradigmenwechsel in der EU-

Wettbewerbskontrolle?
lm Jahr 20'14 hat die EU-Kommission über das lnstrument der Bei-

hilfenkontrolle eine Reihe von Fällen aufgegriffen, in denen multi-

national aktive Konzerne Qua des Abschlusses gruppeninterner

sog. Transferpreisregelungen, die von den nationalen Steuerver-

waltungen als Grundlage der Besteuerung der in einem bestimm-

ten Mitgliedstaat veranlagten Konzerngesellschaften akzeptiert

werden, ihre Gewinne in den Mitgliedstaaten m¡t dem jeweils nied-

rigsten Besteuerungsniveau anfallen lassen können. Abseits aller

öffentlichen Begeisterung über dieses Vorgehen gegen eine von

einer breiten Mehrheit der Bevölkerung der EU-Bürger und -Steuer-

zahler als unfair empfundene Práxis will dieser Be¡trag untersu-

chen, welche Fragen nach dem europäischen Beihilfenrecht die

entsche¡denden sind und wie deren Beantwortung aussehen

könnte. Er versteht sich darüber hinaus als Leitfaden für den Steuer-

berater, der sich derartigen Fragen gegenübersieht.

Komrner¡tierte Entscheidu n gen

BFH: Unangemessener Fahrzeugauñruand eines Freiberuflers
(29.4.2014 -Vlll R20/12 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Frank Balmes, RA)
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Dauerbrennefthema in konkurrenzloser Bearbeitung

Die neue MVStättVO!

Kommentar zur umfassend geänderten
MVStättVO in Bau- und Betriebsvorschr¡ften

ca. Dezember 2014, Recht Wirtschaft Steuern,

ca. ó00 Seiten, Geb., ISBN:978-3-8005-1592-9

€ 109,-
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Neue Übersetzungen verfügbar
DRSC: Ergebnisse der Fachausschuss-Sitzungeñ vom Dezember
2014
DStV: Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 34/2013/ElJ - Definition
der Nettoumsàtzerlöse sowie wirtschaftliche Betrachtungsweise

Wirtschaftsprüfung
GAA: Veigleichsumfrage zur Nachfolgeplanung
IDW: IDW ERS FAIT 5 zu den GoB bei lT-Outsourcing einschließlich
Cloud Computing
IDW: Stellungnahme zum Entwurf e¡nes BMF.Schreibens zu S 6 ln-
vestmentsteuergesetz
WPK/Bundesbank/BaFin: Unterlagen des Workshops zur Prüfung
von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten/ìffertpa-
pierdienstleistungsunternehmen"

Finanzierung
EY: IPO-Jahr 2014: Boom auf den Weltbörsen hält an - europä-
ischer Markt mit stärkstem Wachstum
PwC: Private-Equity-Gesellschaften halten Beteiligungen länger

Aufsatz

Prof. Dr. habil. Heinrich Weber-Grellet, Vors. Richter am BFH a. D.

BB-Rechtsprech un gsrepo rt zu 201 4 veröffentlichten
bilanzsteuerrechtlichen BFH-Urte¡len

Wie schon in den Vorjahren (BB 2001, 35îf .;882002,35ff.; BB 2003,
37ff .;882004,35ff .; BB 200s,36ff.; BB 2006,35ff .;882007,35ff.;
BB 2008, 38ff.; BB 2009,38ff .; BB 2010, 43ff.; BB 20't1, 43ff .; BB

2012,43ff .; BB 2013, 43ff.; BB 2014,42ff ) gibr Weber-Greller auch
zu Beginn dieses BB-Jahrgangs einen Überblick über die im zurück-
liegenden Jahr veröffentlichte Bilanzrechtsprechung des BFH.

LAG Berlin-Brandenburg: D¡rektionsrecht - nicht vertragsgerech-

te Disposit¡on bei Abweichung vom Sozialbild
(29.8.2014 -28 Ca 6704/14)
LAG Berlin-Brandenburg: Außerordentliche Kündigung wegen
häufiger Kurzerkrankung (27 .8.2014 - 1 5 Sa 825/1 3)

BAG: Urlaub - Ausschluss von Doppelansprüchen
(1 6.1 2.201 4 - 9 AZR 29s / 1 3)

Aufsätze

Prof. Franz Josef Düwell, Vors. Richter am BAG a. D.

Anfechtungsfalle bei den überörtlichen Wahlen zu
den Schwerbehindertenvertretungen
Eine kürzlich veröffentlichte Entscheidung sorgt für Unruhe bei
den Wahlen zu den überörtlichen Schwerbehindertenvertretun-
gen. Das BAG verwirft die bisher in Unternehmen, Konzernen und
Oberbehörden übliche Wahl im Rahmen einer Versammlung als

unzulässig. Die Praxis muss sehr kurzfristig umgestellt werden.

53

Dominik Gallini, RA/FAArbR, und Dr. Matthias Paschke, RA/FAArbR 55

Künstlersozialabgabe 2015 - was Unternehmen
beachten müssen

Am 1 .1 .2015 ist das Gesetz zur Stabilisierung des Krinstlersozialab-
gabesatzes (Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz, im Folgen-
den: KSAStabG) in Kraft getreten. Hintergrund ist unter anderem
das teilweise nachlässige Melde- und Abgabeverhalten der Unter-
nehmen und - hieraus resultierend - die nicht zufriedenstellende
Einnahmesituation. Das Gesetz regelt deshalb insbesondere den
künftigen Umfang der Prüfungen bei Unternehmen im Hinblick auf
die Erfüllung der Melde- und Abgabepflichten nach dem Künstler-
sozialversicherungsgesetz (im Folgenden: KSVG) und wird eine sÈ

gnifikante Ausweitung der Prüfringen zur Folge haben. Ziel ist es,

bei gleichbleibendem Künstlersozialabgabesatz die Einnahmen
der Kûnstlersozialkasse durch vermehrte Prüfungen zu erhöhen.
Darauf sollten gerade Unternehmen, die dem Thema Künstlerso-
zialabgabe bisher (bewusst oder unbewusst) wenig bis keine Auf-
merksamkeit gewidmet haben, gut vorbereitet sein. Der Beitrag
nimmt die Gesetzesänderung zum Anlass, um grundlegende Fra-
gen rund um die Künstlersozialabgabe zu durchleuchten. Er zeigt
Unternehmen ferner auf, wie die Auskunfts- bzw Melde- sowie Ab-
gabepflichten zu erfüllen sind und wie die Kostenbelastung durch
die K[instlersozialabgabe im gesetzlich zulässigen Rahmen mög-
lichst gering gehalten werden kann.

Kommentierte Entscheidung
BAG: Betriebsratsanhörung bei betriebsbedingter Kündigung
von dem Betriebsübergang widersprechenden Arbeitnehmern
(8.5.2014 - 2 AZR 1005/12- dazu BB-Kommentar von
Dr. Lennart Elking, RA)

41 Die Woche im Blick

Entscheidungen

43

Die Erste Seite
Dr. Christian von Oertzen, RA/FAStR

Das Erbschaftsteuerurteil des Bundesver-
fassungsgerichts - klare Worte aus Karlsruhe!

Jobs derWoche

lmpressumA/orschau

www. haarmann -steuerkonferenz.de
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Praxiswissen

Corporate Governance Kodex

ca. Februar 2015, Wirtschaftsrecht,
Frankfurter Kommentar, ca. 500 Seiten, Geb.,

ISBN: 928-3-8005-1529-0,

ca.€ 198,-

CorPorate
Goiernance
Kodex
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Aufsätze

RA Dr Kai Hasse/bach / RA Dr Fetix Ebbinghaus
Anwendung der Business Judgement Rule bei
unklarer Rechtslage

Unternehmerische Entscheidungen sind häufig von
rechtlichen (Vor-) Fragen geprägt, die sich nicht eindeu-
tig beantworten lassen. In diesen Fällen muss den Or-
ganmitgliedern und Managern, die die Entscheidung
treffen, durch die Anwendung der Business Judgement
Rule ein rechtssicheres Handeln ermöglicht werden.
Der vorliegende Beitrag stellt die Voraussetzungen und
die Grenzen der Anwendung der Business Judgement
Rule auf rechtlich vorgeprägte unternehmerische Ent-
scheidungen dar und erläutert die sich in der praxis er-
gebenden Anwendungsprobleme.

RAin Daniela Weber-Rey / RAin Evgenia Grssrng
Gruppen-Governance - das Gruppeninteresse
als Te¡l des internen Governance-Systems im
Finanzsektor

Die seit Januar2014 geltenden Regeln zur Gruppen-Go-
vernance im Bankensektor stellen die Geschãftsleiter
von Instituten vor große Herausforderungen; sie verfü-
gen über eingeschränkte Einwirkungsmöglichkeiten auf
die nachgeordneten Unternehmen, sind aber erhöhten
Haftungsrisiken ausgesetzt. Für Tochtergesellschaften
ergeben sich spiegelbildliche Herausforderungen. Im
Einklang mit den Corporate-Governance-Grundprinzi-
pien setzen die Autorinnen auf die Harmonisierung von
sich widerstreitenden Interessen innerhalb der Gruppe.
Sie bieten einen neuen, präventiven Lösungsansatz an,
basierend auf dem Gruppeninteresse, das infolge der ge-
setzlich vorgeschriebenen Strategieabstimmung in der
aufsichtsrechtlich geprägten Gruppe entsteht.

RAin Dr Urszula Nartowska, LLM. / RA Dr Fabian
Walla, LLB.
Das Sanktionsregime ftirVerstöße gegen die
Bete¡l¡gungstransparenz nach der Transparenz-
richtlinie 2013

Die Richtlinie 2013/50lEU zur Änderung der Transpa-
renzrichtlinie muss bis 2um26.11.2015 ins deutsche
Recht umgesetzt werden. Zt den erklärten Zielen der
Anderungs-Rl gehört eine effektive Sanktionierung
von Verstößen gegen die Beteiligungstransparenz. Der
Beitrag analysiert die Sanktionsvorgaben der Ände-
rungs-Rl im Kontext des derzeitigen deutschen Sank-
tionsregimes und arbeitet Empfehlungen für die Umset-
zung ins deutsche Recht heraus. 891
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BAG v. 20.3.2014-g AZR45/13 90i
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OLG Celle v.1652014-9W 69/14 909
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von Gesetzen und in diesem Rahmen vor allem um den Bürokratie-
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Unternehmen und Bürgern die lnformationsverarbeitung der ein-
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Zur Aufklärung des steuerlichen Sachverhalts verlangt der Betriebs-
prüfer regelmäßig die Vorlage von Unterlagen, aus denen sich der
Sachverhalt ergibt. Mitunter verlangt der Prüfer die Vorlage von
sensiblen Unterlagen, z. B. Due Diligence-Berichte, die 5achverhalte
beschreibend darstellen und rechtlich würdigen. Das FG Münster
hat kürzlich in einem Urteil vom "18.8;20'14 ernstliche Zweifel an
der Pflicht zur Vorlage eines Due Diligence-Berichts geäußert. Sen-
sibel sind auch Berichte, die Unternehmen im Rahmen einer inter-
nen Compliance-Untersuchung anfertigen laSsen. Der Beitrag stellt
dar, warum eine Pflicht zur Vorlage solcher Compliance-Berichte in
der steuerlichen Betriebsprüfung abzulehnen ist. Er ist Auftakt ei-
ner Folge von Beiträgen zu Fragen rund um Betriebsprüfung und
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m¡t dem Beweis bei Auslandssachverhalten

Dieser Aufsatz ist der,Auftakt einer Folge von Beiträgen zum Thema

,,Finanzgerichtsprozesse erfolgreich führen". ln einer globalisierten
Welt werden immer mehr Streitigkeiten mit den Finanzbehörden
ausgetragen, denen ein grenzüberschreitender Sachverhalt zu-
grunde liegt. Eine steigende Anzahl dieser Auseinandersetzungen
landet vor den Finanzgerichten. Hier kommt es hãufig darauf an,
inwiefern der Tatsachenvortrag mit Beweisangebotèn unterlegt
werden kann. Welche Fallstricke zu beachten und welche Schwie-
rigkeiten zu umschiffen sind, zeigt dieser Beitrag.

Prof. Dr. Matthias 5chüppen, Dipl.-Ök., RA/WP/StB

Warten auf Godot und warum ,,Steuerrecht und
Verfassungsrecht" auch sonst e¡n Thema ¡st

Unabhängig von dem Fachwelt und Publikum bewegenden Ver-
fahren zur Verfassungsmäßigkeit des ErbStG ergeben sich im Zu-
sammenspiel von Steuerrecht und Verfassungsrecht eine Vielzahl
praxisrelevanter Fragen. Neben den Prinzipien materieller Rechts-
staatl¡chke¡t und in deren Schatten stehen die Prinzipien formaler
Rechtsstaatlichkeit, die in ihrer Bedeutung für den Schutz des Steu-
erbürgers kaum hoch genug geschätzt werden können. Dabei geht
es nicht um ein verfassungsrechtliches Glasperlenspiel, sondern
um Themen, die dem steuerlichen Berater täglich begegnen: Aus-
setzung der Vollziehung, Nichtzulassungsbeschwerde und Revi-
sion, rückwirkende und völkervertragswidrige Gesetzgebung.

Kommentierte Entscheidung

BFH: Anforderung an Buchnachweis
(28.8.2014 - V R 16/'1 4 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Bast¡an L¡egemann, RA/StB)
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Rechnungslegung
IASB: Formale Korrekturen der lFRS

IASB: 201 5 IFRS (Blue Book) verfügbar
FASB: Vorgeschlagene Anderungen bezüglich ASC 946
DRSC: Stellungnahme zu den Vorschlägen von IOSCO zur Publika-
tion von Non-GAAP Financial Measures

DRSC: Überarbeitung des DRS 1 7 soll Entwicklungen auf EU-Ebene

berücksichtigen
DRSC: Mitschnitt der Sitzungen der Fachausschüsse vom Dezem-

ber2014
Finanzausschuss des BT:5orge um kleine Versicherer bei

Solvency ll

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Neue webbasierte Version des IESBA Code of Ethics

Finanzierung
BMW|: Hermesdeckungen des Bundes für Griechenland enden
zum Jahresende - pr¡vate Exportkreditversicherer übernehmen

Aufsatz

Dr. Norbert lüdenbach, WP/SIB, und Dr. Jens Freiberg, WP

BB-IFRS-Report2Ol4

Der Beitrag stellt - als Fortsetzung der BB-Beiträge der Verf. in den
Jahren 2007 bis 2013 (882007,2798ff.; BB 2008, 27871f.; BB 2009,
27s0ff .; BB 2010, 3139ff .; BB 2011, 3112ff .; BB 20't2,3191ff, BB

2013, 3115ff.) - eine Zusammenfassung der Weiterentwicklung
der IFRS im Jahr 2014 dar. Erstmalig aufgenommen in den BB-lFRS-

Report werden auch die Verlautbarungen seitens des IFRS lnterpre-
tation Committee (IFRS lC) sowie eine überblicksartige Auflistung
der Agendaablehnungen (Non-lFRlC) aus dem Arbeitsprogramm
2014 des lFRS lC.

Kommentierte Entscheidung

FG Köln: Keine Zuführung neuen Betriebsvermögens durch Auf-
wä rtsverschmelzung
(4.9.201 4 - 13 K2837 /'12 - dazu BB-Kommentar von

Dr, SebastÍan Heß, RA/FAStR/stB)

Entscheidungen
EuGH: Tarifuertrag - Bestimmung über Mindesttarife für selbstän-
dige Dienstleistungserbringer (4 .12.2014 - C-413/13Ì'

LAG Berlin-Brandenburg: Mutwillige Zeugnisklage
(31.1 0.2014 - 17 Ta 1 587 /14)
LAG Berlin-Brandenburg: Abtretung des Kostenerstattungsan-
spruchs des Gesamtbetriebsrats (9.10.2014 - 21IaBV 769/14\
BAG: Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers - Rechtsweg
(22.10.2014 - 10 AZB 46/14)
BAG: Betriebsübergang - neuer Tankstellenstandort und anderer

Pächter (18.9.2014 - 8 AZR 733/131

BAG: Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz - Schuld-

rechtliche Vereiribarung von Tarifi/ertragsparteien über Leistungen
für Gewerkschâftsmitglieder (21 .1 1.201 4 - 4 AZR50/13')

IAG Baden-Württemberg: Kein Arbeitnehmerüberlassungsver-
hältnis bei Versuch der Verhinderung des durch das AÜG vermittel-
ten Sozialschutzes (3.12.2014 - 4 Sa 41/14)
LAG Düsseldorf: Keine Rückforderung tariflicher Sanierungs-

beiträge (5.12.2014- 10 5a 605/14)

Aufsatz
Dr. Stefan Müller, RA/FAArbR

Die Änderungen im Familien- und Pflegezeitrecht

Das Bundeskabinett hat a m 1 4.1 0.20 1 4 den Gesetzentwurf zur bes-

seren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.und damit auch

eine Neufassung derwesentlichen Regelungen des bislang gelten-

den Familienpflegezeitgesetzes (FPIZG) beschlossen. Das Gesetz

wurde am 4.12.2014 in der vom Familienausschuss geänderten

Fassung vom Bundestag verabschiedet. Das damit neu gefasste Fa-

milien- und Pflegezeitrecht soll am 1 .1.2015 in Kraft treten. Der Bei-

trag stellt die wesentlichen Änderungen im Überblick dar und gibt
erste Anwendungshinweise.

Kommentierte Entscheidung
BAG: Hinzuziehung eines Sachverständigen durch den Betriebsrat
(25.6.201 4 - 7 ABR 7 0 / 1 2 - dazu BB-Kom mentar von

Bernd Weller, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer

Better Regulation und Bürokratieabbau vs.
Regulierungsdichte

Jobs der Woche

Veranstaltungsber¡cht
BB-Fachkonferenz,,F¡nanzger¡chtsprozesse" am
23.10.2014 in Frankfurt a.M.
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Starke Turbulenzen, sanfte Landung?!
Dipl.-Kfm. Ceorg Anders

Darstellung des Eigenkapitals nach g 297 Abs. 1 HGB
und IAS 1.106 ff.
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IFRS NEWS
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Gesellschafts- & Steuerrecht

Aktuelles aus dem Unternehmenssteuerrecht

Christoph Schlager

2. nbgÄC 2014: Überblick über die Änderungen der Unternehmens-
besteuerung
Der Beitrag stellt die øichtìgsten Neuerungen dt*ch das 2. AbgAG 2014 aus Sicht der
Unternehmensbesteuerung überbIicksartig dar.

B ila nzsteuerrecht

Romuald Bertl/Klaus Hirschler

Unterlassene Zuschreibungen und unversteuerte Rücklagen nach
dem RAG 2014

Judikatur
Steuerrecht

Die VwGHJudikaLur 2014 zum Umgründungssteuerrecht (Werner Wiesner )

Gesellschaftsrecht

Weiter Warten auf OGH-Entscheidung zur Geltung der ,,Holzmüller-Doktrin"
in Österreich! (Thomas Wenger)

Rech n u ngswesen

lnternationaler Rundblick

(Barbara Schallmeiner/Katharina van Bakel-Auer/Gisela Nagy)

Revision & Kontrolle
Aslan Milla/Annette KöllÆhomas Wenger/Sigrun Adrian
EU-Regulation zur Abschlussprüfung - Neue Pflichten für Aufsíchtsrat und
Prüfungsaussch uss

Die Autoren geben einen Überblicþ ùber die Austuirkungen der EU-Reform 2014 zur
Abscblusspr'üfung auf die Rolle uon Arfsichtsrat und Prüfungsausschuss im Rahmen
der Abschlussprüfung und bescltreiben mögliche Ausuirkungen der Reform auf das
österreichische Gesallschaftsrecht. Näher eingegangen øird etøa auf die Aøfgaben des
Präfungsausscbusses und die Anforderungen an seine IJnabhängigkeit.

Christoph Fröhlich

Unwesentliche, nicht konsolidierte Tochterunternehmen - Teil ll
Unwesentlìche Tochterunterlrehmen bzta Tochteruntetnehmen uorx untergeordneter
Bedeutung uerdet oftmals nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil der mit
der Konsolidierung uerbundene Arbeitsaufiiand zu hoch ist und der Informations-
gehalt des Konzernabschlusses obnehin nicht uerändert øird. ln Teil II uerden díe
lroblematik des erstmaligen Einbezugs und die Konsequenzen für den Abschlussprùfer
behandelt.
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Hans Hartmann/Aslan Milla/Robert Reiter

Stellungnahme zum Artikel Fröh lich, Unwesentliche, nicht konsolidierte
Tochterunterneh men (RWZ 1'l I 201 4 und 121 201 4l
Nach Fröblich stelb der Nichteinbezug ørutesentlicber Tocbtetunternehmen in einen IFRS-
Konzernabscbluss einen Fehler dar. Diese Ansicbt wird uon den Autoren nicbt geteilt und
es werden Gegenargumente dargestellt.

Austrian Financial Reporting and Auditing Committee

Stellungnahme: Aufstellung und Prüfung eines Corporate Governance-
Berichts gemäß S 243b UGB (Mär22014)
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AUFSATZE

) Factoring

Finanzinstrumente

Forderungen

IAS 39

IFRS 9

Dr. MichaeI Thomas Factoring -Bilanzierung nach IAS/IFRS

Factoring hat sich in verschiedensten Ausführungen als Finanzierungs-

alternative nicht nur für mittelständische Unternehmen etablieren

können. Bilanziell ist für Unternehmen vor ailem die Möglichkeit, die

veräußerten Forderungen ausbuchen und damit die Eigenkapitalquo-

te verbessern zu können, sehr interessant. Es zeigt sich jedoch. dass

diese Mögtichkeit von der Ausprägung des Factoring abhängig ist. In
dem Beitrag werden die unterschiedlichen Ausprägungen des Factoring

vorgestellt und ihrejeweitigen bilanziellen Konsequenzen für die Praxis

aufgezeigt.

569

ImmaterieL[e

Vermögenswerte

IAS 38

ITRS 3

Unterneh mens-

zusammensch luss

Prof. Dr. Sil.via Rogter/

Marco Schmidt/

Dr. Martin Tettenborn

Ansatz immaterietter Vermögenswerte bei Unter-

nehmenszusammenschlüssen - Diskussion beste-

hender Probteme anhand'eines Fallbeispiels

Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses ist der Erwerber

nach IFRS 3 angehalten, sämtliche übernommenen Vermögenswer-

te einzelnen bewerten zu müssen. Besonders bei immateriellen Ver-

mögenswerten stetlt die Identifizierbarkeit die Praxis regelmäßig vor

Herausfo¡derungen. In dem Beitrag werden Hinweise zur ldentifikati-
on verschiedener Arten immate¡ieller Vermögenswerte bei Unterneh-

menszusammenschlüssen gegeben. Dabei wird das Vorgehen bei in der

Praxis regelmäßig auftretenden Problemen anhand eines Fallbeispiels

verdeutlicht.

577

Anha ng

EigenkapitaI

Gesamtergebnis-

rechnung

Other Comprehen-

sive Income

Recyc[ìng

Kai Hüttermann /
Janina Knappstein

Darstetlung und Bedeutung des other comprehen-

sive income

Die Trennung des Gesamtergebnisses nach IFRS in das in der GuV darge-

stellte Periodenergebnis und das sonstige Ergebnis (Other Comprehensi-

ve Income, OCI) ist seit jeher umstritten. Vtlährend die konzeptioneten

Probleme der Erfolgsspattung allerdings nicht kurzfristig beseitigt wer-

den können, unternahm das IASB mit den seit dem 01.07.2012 ann-
wendenden änderungen an IAS 1 zumindest den Versuch, die Darstel-

lung des OCI zu ve¡bessern. In dem Beitrag anaþsieren die Autoren die

Umsetzung der (Neu-)Regelungen des IAS 1 bezüglich der Darstellung

des 0CI und untersuchen gleichzeitig die Bedeutung dieser Ergebnisgrö-

ße.

586

) Bitanzpotitik

HGB

Jah resabschluss

Prof. Dr. Car[-Christian

Freidank/

Dr. Remmer Sassen

Modelle zur Planung des Jahresabschlusses: Ein-

satz- und Auswertung smö glichkeiten von mathe-

matischen 0ptimierung svedahren

Jedes Unternehmen hat den Anreiz, den Jahresabschluss mit Hilfe zu-

lässiger GestaltungsmögLichkeiten i.S. seiner Unternehmensziele zu

beeinflussen. Mathematische Verfahren der Optimalplanung bieten im
Zusammenspiel mit entsprechenden lT-gestützten Optimierungspro-
grammen die Möglichkeit, den Jahresabschluss für Unternehmen zu-
nehmend planbar zu machen. In dem Beitrag zeigen die Autoren, wie
die Anpassung bestehender Modelle an die Anforderungen des deut-
schen Handels- und Steuerrechts erfolgen kann.

594
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FALLSTUDIE

) JointArrangements !¡. ChfiStian 608
Konsolidierungs-

kreis

Konzernabsch Luss

Tochterunterneh-

men

TAGUNGSBERICHT

Dr. Corinna Boecker

Dr. Julia Busch

euregelungen zum Konsolidierungskreis in
IFRS 10 bis IFRS 12 - Anwendungsbeispiele und
übergangskonsolidierungen

Insbesondere in vielen mittelständischen Konzernen dürfte die Anwen-

dung der IFRS 10-12 bei der Qualifizierung einzel¡er Unternehmensver-

bindungen zu keinen wesenttichen Unterschieden im Vergteich zu den

Vorgängerregelungen führen. Im Einzelfall ist allerdings Vorsicht gebo-

ten: So kann die Erstanwendung von IFRS 10 bspw. zu einer abweichen-

den Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen einer Zweckgesellschaft

führen und die Anwendung der Speziatregelungen für investment entities
können Ausnahmen von der Konsolidierungspflicht zur Folge haben.

VORSCHAU

) Absch[ussprüfung

Beteitigungs-

management

FinanzieLLe Restruk-

turìerung

U nternehmenskauf
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Dr. Hans-Jürgen Hi[[mer ITansformationsm¡rnagementundAbsdtlussprtifung 676

Transformationsmanagement war das Leitthema des diesjährigen DBT -
ein Leitthema mit hoher Praxisrelevanz, denn vielfättige Entwicklungen

zwingen Firmen, sich zum Teil vötLig neu aufzustelten. Das Programm des

an 24. / 25.9.20 14 in Düssetdorf durchgeflihrten 68. Deutschen B etriebs-

wirtschafter-Tags der Schmalenbach-Gesellschaft flir Beûiebswirtschaft

e.V. trug der Komplexität und lnterdisziplinarität des Schwerpunktthemas

Rechnung. Zunehmend internationale Bezüge weisen neben der Finanzie-

rung und Rechnungslegung nun auch Steuerfragen sowie Einflüsse aufdie

Qualität der Abschtussprüfu ng auf.
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Aufsätze

RA Dipl.-Kfm. Dr. Hartmut Krause, LLM.,
Atto r n ey- atl aw ( N ew Yo rk)
Zum richterrechtlichen Anspruch der Aktionäre
auf angemessene Gegenleistung bei
Ubernahme- und Pflichtangeboten -
Zugleich Besprechung von BGH v.29.7.2O14-
ll ZR 353/12, AG 2014, 662 - Postbank

Der BGH hat die Klage der Zeitschrift Effecten-Spiegel
gegen die Deutsche Bank auf Zahlung einer höheren
Gegenleistung für die Übernahme von Aktien der Deut-
schen Postbank zur weiteren Klärung des Sachverhalts
an das OLG Köln zurückverwiesen. Die Entscheidung
ist für die Übernahmepraxis von großer Bedeutung: Sie
klärt eine Reihe offener Fragen in Bezug auf die Ange-
messenheit der Gegenleistung, die Zurechnung von
Stimmrechten und den zivilrechtlichen Rechtsschutz der
Aktionäre. Der Beitrag unternimmt es, die Entschei-
dungsgri.inde kritisch zu analysieren und die Konse-
quenzen für die Praxis aufzuzeigen. 833

Akad. Rat a. Z. Dr Caspar Behme
Reichweite und Grenzen der 0berprüfbarkeit von
nationalem Gesellschaftsrecht am MaBstab der
Grundfreiheiten - Zugleich ein Beitrag zur
Vereinbarkeit des Volkswagen-Gesetzes m¡t
dem Unionsrecht

Mit Urteil vom22.10.2013 hat der EuGH die Klage der
Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen unzureichender Umsetzung des

Volkswagen-Urteils des EuGH vom 23.10.2007 abge-
wiesen. Damit hat der langjährige Streit um die Verein-
barkeit des sog. VÌV-Gesetzes mit höherrangigem
Unionsrecht ein zumindest vorläufiges Ende gefunden.
'Vy'esentliche 

durch das Verfahren aufgeworfene Fragen
sind allerdings nach wie vor ungeklärt. Sie betreffen den
Kembereich der europäischen Grundfreiheitendogmatik'
und sollen in diesem Beitrag am Beispiel des VV/-Ge-
setzes erörtert werden; ihre Bedeutung reichtjedoch
weit über den Fall Volkswagen hinaus. 841

Rechtsprechung

Kreditbetrug im Zusammenhang m¡t
Gen ussrechtevereinbarung
BGH v. 8.10.2014 - 1 StR 114114

Keine Endloshaftung im Veftragskonzern
BGH v. 7.10.2014 - II ZR 361/13

Sog. cum/ex-Geschäfte: Ubergang des
wirtschaftlichen Eigentums beim Handel mit
Aktien
BFH v. 16.4.2014 - IR 2ll2

vorzeitige E¡ntragung e¡ner umwandlung
OLG Hamm v. 25.4.2014 - ll U 70104

Gewinnverwendung bei der KGaA
OLG Münchenv.11.9.2014 -7 U 3876/13

Streitwert der Anfechtungsklage
OLG Rostock v. 31.1.2014 - I W 67 ll3

Unternehmensbewertung, Börsenkurs
OLG Saarbrücken v. ll.6.2014 - 1 W 18/13

Auskunftsrecht
LG FrankfurlM. v.28.1.2014 -3-5 O 162/13

Buchbesprechungen

M arcu s Lutte r/Ge rd Kri eg e r/ D i rk A. Ve rse
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats
(RA Dr Volker Schulenburg)
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im BIick

Entscheidungen
BGH: Ausgangskontrolle fristgebundener Schriftsãtze -
auch gestrichene Frist muss bei Endkontrolle überprüfbar sein
(4.1 1.201 4 - Vilt ZB 38/1 4)

EuGH GA: Eigenschaft des Käufers - Obliegenheit zur Unterrich-
tung des Verkäufers über Vertragswidr¡gkeit der Güter
(27 .1 1.201 4 - Rs. C- 497 / 1 3)

Gesetzgebung
Bundesregierung: Grenzüberschreitende Erbfälle sollen neu
geregelt werden

BMJV: lnitiative ,,Wer testet die Tester?" gestartet - Regeln der gu-
ten fachlichen Praxis des Testens veröffentlicht

Christian Heuking, RA, und Dr. Sybille von Coelln, RAin

Die aktuelle Diskussion um Buße oder Strafe
für Unternehmen

Die Diskussion um die Einführung eines Unternehmensstrafrechts
ist wieder einmal im Gange und befìndet sich aktuell wohl auf der
von ihren Befürwortern abgesteckten Zielgeraden. Der Beitrag gibt
einen Überblick ùber die unterbreiteten Vorschläge sowie über die
Begründungen, die für die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung

angeführt werden. Trotz bestehender Zweifel an eben dieser Not-
wendigkeit folgen im Anschluss Überlegungen für die gebotene
Umsetzung des Unternehmensstrafrechts in normiertes Recht.

Kommentierte Entscheidungen

BGH: Erdgaslieferungsvertrag - lnhaltskontrolle von Spannungs-

klauseln im unternehmerischen Geschäftsverkehr
(17.9.2014 -VlllZR 258/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Lorenz Zabel, LL.M. [Madison])

EuGH: Konzern-lnnenumsätze sind bei der Bemessung

kartellrechtlicher Geldbußen zu berücksichtigen
(12.1 1.2014 - C-580/12P - dazu BB-Kommentar von

Dr. Borls Uphoff, RA)

BB-Fachkonferenz U msatzsteuer

Dienstag, 9. Juni 2015
dfu Mediengruppe, Frankfurt am Main

Aufsätze

Dr. Fabian Breckheimer, RA, und Tobias Karrenbrock, LL.M., RA 3011

Wirtschaftssankt¡onen und politische Krisen -
Auswirkungen im grenzüberschreitenden
Geschäft und Möglichkeiten der vertraglichen
RisikobeErenzung

Das Jahr 20"14 war und ist ein Jahr der weltpolitischen Unruhe. Der

Beitrag zeigt beispielhaft auf, wie sich Krisen auf deutsche Unter-
nehmen und deren grenzüberschreitendes Geschäft auswirken

können, und wie mit dieser Situation - rechtlich und praktisch -
umgegangen werden kann.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Vorlage der Vorschriften über die Einheitsbewertung an das

BVerfG (22.1 0.2014 - ll R 1 6/i 3)

BFH: Anwendung der Tarifbegünstigung auf Vergütungen für
mehrjä hrige Tätigkeiten (25.9.201 4 - I I I R 5/1 2)

BFH: Umsatzsteuer im lnsolvenzeröffnungsverfahren

.(24.9.2014 -V R 48/13)
BFH: Überlassung von Geschäftsführerwohnungen mit Einrichtung
(8.10.20',r4-vR56/13)

Aufsätze

Dipl.-Kfm. Dr. Stephan Schnorberger, M.A.
(Economics - UsA), StB

Sieben häufige Fehler beider Übertragung
¡mmater¡eller Wirtschaftsgüter nach Akquisitionen -
Vermeidung von Steuerrisiken

Erwerb und nachfolgende Übertragung immaterieller Wirtschafts-
güter sind in der Unternehmenspraxis geradezu Routine gewor-
den. Rechtsanwälte bzw. Syndici, M&A-Spezialisten und Steuerex-
perten sind es gewohnt, Zielunternehmen im Rahmen einer Due

Diligence zu prüfen, den immateriellen.Wert im Kaufpreis zu be-

rücksichtigen und die geistigen Eigentumsrechte nach Vollzug der

Transaktion zu übertragen. ln diesem Zusammenhang gilt die

Übertragung und Bewertung der geistigen Eigentumsrechte als

fachlich ãnspruchsvoll, aber nicht als strategische Herausforderung.

Bedauerlichen¡¡ejse neigt die Praxis allerdings dazu, vermeidbare
Fehler zu machen. Diese führen zu unnötigen Steuerrisiken und

letztlich zu ungerechtfertigten Steuerzahlungen, ln extremen Fäl-

len können sich sogar Risiken der persönlichen Verfolgung von
handelnden Unternehmensvertretern in bußgeld- und steuerstraf-

rechtlicher Hinsicht ergeben. Der Artikel beleuchtet sieben häufige
Fehler, um zu einer bestmöglichen M&A-Praxis beizutragen.

Dr. Michael Maiquard, RA/5t8, und

Dr. Michael Betzinget LL.M., RA

lnternationaler lnformationsaustausch
in Steuersachen

Seit der Finanzkrise haben die internationalen Bemühungen zur

Schaffung grenzüberschreitender Steuertransparenz erheblich an

Bedeutung gewonnen. Neben der Bekämpfung der Steuerhinter-

ziehung soll auf diesem Weg eine gleichmäßige, angemessene und

möglichst wettbewerbsneutrale Besteuerung erreicht werden. Der

internationale lnformationsaustausch wird dabei zunehmend als

zentrales lnstrument zur Überwindung des Widerspruchs zwischen

den territorial begrenzten Handlungsbefugnissen der nationalen
Steuerverwaltungen und dem grenzüberschreitenden Handeln der

Wirtschaftsakteure eingesetzt.

Kommentierte Entscheidungen

Niedersächsisches FG: EuGH-Befragung zur (Rück-)Wirkung

der Rechnungsergänzung um die MwSt-ldent¡fikat¡ons-Nurhmer
(3.7.2014 - 5 K40/14 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. W Christian Lohse)

BMF: Lohnsteuer-Nachschau
(1 6.1 0.2014 - lV C 5 - 52386/09/10002 :001 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)

Verwa!tungsanweisung

BMF: Umsatzssteuer - Ermäßigter Steuersatz für Umsätze

mit Hörbüchern
(5 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 i.V. m. Nr. 50 der Anlage 2 zum UStG)
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Rechnungslegung
IASB: Bericht der Beratungsgruppe zur Auswirkungsanalyse

BaFin: E|OPA-Abschlussbericht zum Stresstest 2014 für Versiche-

rungsunternehmen
DRSC: Stellungnahme zum IDW ERS HFA 40

DRSC: Öffentliche Diskussion am 12.1.2015

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Konsultat¡on zur Überarbeitung des Teils C des IESBA Code

of Ethics

IDW: Stellungnahme zum IESBA-Entwurf zu Mandantenbeziehun-
gen

IDW: Fragen und Antworten zur Risikoidentifìkation und -beurtei-

Iung nach ISA 315 bzw. IDW PS 261 n.F.

IDW: Stellungnahme zum BMF-Schreiben zu den GoBD

FIU: Jahresbericht 201 3 zur Geldwäschebekämpfung

Finanzierung
A&O: Alternative Finanzierungen mittlerweile eine der Hauptfinan-
zierungsquellen

ln eigener Sache

Erratum im Aufsatz Fodor/Gohdes, BB 201 4, 2987 ff .
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(

Aufsatz

Dr. Oliver Beyhs, WP, und Dr. Jan-Hendrik Hammermeister

Enforcement-Prüfu ngsschwerpun kte 20 1 5

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)

hat am 28.'10.2014 die europäischen Enforcement-Prüfungs-

schwerpunkte bekannt gegeben. Sie betreffen die Aufstellung und
Darstellung von Konzernabschlüssen, die Rechnungslegung von
Unternehmen mit gemeinsamen Vereinbarungen sowie den An-
satz und die Bewertung latenter Steueransprüche. Die Deutsche

Prtifstelle für Rechnungslegung (DPR) e.V. hat die Prüfungsschwer-
punkte der ESMA um zwei nationale Schwerpunkte ergäna, die be-
re¡ts am '15.10,2014 öffentlich gemacht wurden. Diese beziehen
sich auf die Berichterstattung über Leistungsindikatoren im Lage-

bericht sowie auf die Abbildung von Rechtsstreitigke¡ten und da-
mit verbundene Prózessrisiken. Der Beitrag gibt nach einem ein-
führenden Abschnitt über den europäischen Einfluss auf die Prü-
fungsschwerpunkte einen Überblick über die einzelnen Prüfungs-

schwerpunkte und erläutert hiermit verbundene Qualitätsrisiken
der Rechnungslegung.

Kommentierte EntscheidunE

FG Rheinland Pfalz: Reichweite der korrespondierenden
Bilanzierung von Dienstleistungen in der Sonderbilanz

des Gesellschafters
(23.9.2014 - 3 K1685112 - dazu BB-Korhmentar von
Dr. Andreas Schmid, WP)

Entscheidungen
IAG Köln: Abbruch einer Betriebsratswahl wegen Verkennung
des Betriebsbeg riffs ß.4.20'14 -7Ia 101/14)
BAG: Verbot des Tragens eines islamischen Kopftuchs während

der Arbeitszeit (24.9.2014 - 5 AZR 611 112)

BAG: Betriebsbedingte Kündigung und unternehmerische
Entscheidu ng (31.7.201 4 - 2 AZR 422/ 1 3)

BAG: Keine Altersdiskriminierung durch Verlängerung
der Kündigun gsfristen (1 8.9.20 1 4 - 6 AZR 636/ 13)

OLG Hamm: Versäumnis der Kündigungsschutzklage bei unbe-
rechtigter Entlassung - Schadenersatz (23.1 0.20 14 - 28 U 98/13],

LAG Berlin-Brandenburg: S¡ttenwidr¡ge Lohnvereinbarung mit
Hartz-lV-Empfängern (7.1 1.20"14-65a1148/14 und 6 Sa 1149/14)

Aufsatz
Dr. Markus Hohmuth, RA

Die arbeitsrechtliche lmplementierung von
Compliance-Pflichten

Die Einführung und laufende'Pflege von Compliance-Manage-
ment-Systemen (,,CMS") zur Haftungsvermeidung erlangt auch in
mittelständischen Unternehmen immer mehr Bedeutung. ln einem

lnterview vom 26.10.2014 wird der Präsident des Bundeskartell-

amts mit der Angabe zitiert, im Jahr 2014 seien bereits Bußgelder

in Höhe von über einer Milliarde Euro - so viel wie nie zuvor - ver-

hängt worden (www.bundeskartellamt.de). Ein näherer Blick auf
die veröffentlichten Verfahren verdeutlicht, dass ein Großteil der

Kartellbußgelder in diesem Zusammenhang gegen m¡ttelständi-

sche Unternehmen verhängt wurde. Der Überlegung, ob und in
welchem Umfang ein CMS im Unternehmen eingefiihrt wird, sollte

dementsprechend von Vorständen und Geschäftsführern gebüh-

rende Beachtung entgegengebracht werden. Dies trifft auch auf
die laufende Überwachung, Verbesserung bzw. den Ausbau eines

bestehenden CMS zu. ln diesem Zusammenhang stellt sich ¡miner
wieder die Frage nach der arbeitsrechtlichen lmplementierung von

Compliance-Pflichten der Mitarbeiter, gleich ob es sich um neue,

erweiterte oder geändefte Pflichten handelt. Nur dann, wenn Com-

pliance-Pfl ichten wirksamer Bestandteil der Arbeitsverhältnisse der

Mitarbeiter geworden sind, kann ein CMS seinen Zweck erfüllen.

Der Beitrag stellt die dafür in Betracht kommenden arbeitsrechtlÊ

chen lnstrumente einander gegenüber und gibt Hinweise für die

Praxis.
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wämevertrag *.g* tløtgølls der Kostenorientierung nur mit Wirkung

firr die Zukunft

nerischen Betriebs

Eröffirung eines Sekundärverfahrens im Mitgliedstaat des Gesell-

schaftssitzes troø Liquidationsverfahrens in einem anderen Mitglied-

staat (,,Burgo GrouP")

Zur Auslegung einer Vertragsklausel über die Übernahme vor In3olvenz-

*åff.rorrg".rrtftandener Enägiekosten durch den Erwerber des schuld-

Zur Darlegungslast bei Insolvenzanfechtung von Lohnzahlungen aus

einem angeblichen Scheinarbeitsverhältnis

Begründung von Masseverbindlichkeiten im Schuzschirmverfahren

nui mit Anárdnung des Insolvenzgerichts

Zur betriebsbedingten Kündigung wegen \Øegfalls des Beschäftigungs-

bedarfs infolge einer erst gtplá"tttt unternehmerischen Organisations-

entscheidung

Keine Anwendung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes

;'iî;Jinñffi zwischen Tarifrertragsparteien (LS)

Fälligkeit einer Forderung âus Prozessbürgschaft mit Rechtskraft des

Ùrát - Verfährung inne-rhalb der Regelveriährung von 3 Jahren ' ' '

Keine Notwendiekeit der Kosten der Zwangsvo-llstreckung bei von vornherein

;;;-, ;hi; ;,;;;;"È efrie d i gun g de s Glâubi gers (Ls)'BGH 9.t0.20r4-YZB25/14 253'2



ñ

a

österreichisch
Recht der haft :u.t2o14

z
I.LJ

È

Herausgeber:
Hofrätin des OGH Dr. Wilma Dehn

em. Univ.-Prof Dr. Werner Doralt

Univ-Prof. DDr. Gunter lviayr

Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
Univ.-Prof. Dr. t(anz Schrank

Schriftleitung:
em. Univ-Prof. Dr. Werner Doralt

Lektorat und Autorenbetreuung:
Mag. Katharina Bacher

1030 Wien, Marxergasse 25

Tel. +43-1-534 52-1552
Fax +43-1-534 52-146
E-Mail : katharina.bacher@lexisnexis.at

Abonnentenservice:
Tel. +43-'l -534 52-5555
Fax +43-1-534 52-141
E-Mail: bestellung@lexisnexis.at

Anzeigen & Mediadaten:
Alexander Mayr
fel +43-1-53452-1116
Fax +43-1-534 52-144
E-Mail: anzeigen@lexisnexis.at
http ://rdw. lexisnexis aVmed iadaten

32. )ahrgang - Dezember 2O14
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lnfo aktuell Wirtschaftsrecht

lnfo aktuell Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht

Wirtschaftsrecht
Raimund Bollenberger
Geldwert und Vertragsänderung

Phìlipp Lust
Zur Klauselkontrolle durch den Telekom-Regulator

Christopher Toms

Finanzieller Nachteil einer gründungsprivilegierten GmbH bei hohen
Gründungskosten

694

699

689

690

691

Wi rtschaftsrecht J ud i katu r
Konsumentenschutz
EuGH: Strom und Gas - Rechte der Kunden bei Preiserhöhung
AGB eines lnkassounternehmens - Entgeltlichkeit von Zahlungsaufschüben
Verbandsklage: AGB eines Mobilfunkunternehmens

Unternehmensrecht
EuGH: Speditionsvertrag - Güterbeförderungsvertrag: anzuwendendes Recht

Gewerberecht
VfGH: Nachträgliche Auflagen bei genehmigungsfreien Gastgärten

Gesellschaftsrecht
Änderung der Stiftungsurkunde - Bedenken des Stiflungsvorstands
Privatstiftung: aufsichtsratsähnlicher Beirat
Privatstiftung - Abberufung von Organmitgliedern
Verschwiegenheitspf licht des Stiftungsprüfers?
Kollektiwertretungsbefugnis eines GmbH-Geschäftsf ührers
Schuldverschreibungen und Genussrechte bei internationaler Verschmelzung

Wettbewerbsrecht
Tageszeitung mit Gratis-Bildern für Fußballer-Stickeralbum
Kontrahierungszwang im Sportartikelhandel?
Lauterkeitsverstoß durch Reiseburo im E-Commerce?

Versicherungsrecht
Private Unfallversicherung - Verletzung der Anzeigeobliegenheit
Berufs-Haftpflichtversicherung f ür Rechtsanwalt - Serienschadenklausel

Arbeitsrecht
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705

705

706
707
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702
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t10
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Julia Tutschek
Teilzeitbeschäftigung: Aliquotierung von Zulagen?

Andreas Gerhartl
Arbeitslosenversicherung und Landwirtschaft

Arbeitsrecht J udi katu r
Urlaubsrecht
Offene Urlaubssalden bei Umstellung auf Teilzeit

715

720
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Beendigung Dienstverhältnis
Urlaubsrãise im Krankenstand - Entlassung

Bef risteter Dienstvertrag: Vereinbarung falscher Kündigungsfristen

Nebenbeschäftigung trotz ausdrÜcklichen Verbots - Entlassung

Arbeitskräfteü berlassu n g
Durchf ührung von Materialprüf ungen als Arbeitskräfteüberlassung

Arbeitskräfteüberlassung: Zulagen gemäß BV im Beschäftigerbetrieb

Betriebsübergang bei Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen

Verfahrensrecht
Keine Arbeitnehmerähnlichkeit von Vorstandsmitgliedern einer AG

Bildungskarenz
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Sozialversicherung
Masseur als freier Dienstnehmer eines Vereins

Steuerberaterin als freìe Dienstnehmerin außerhalb des ASVG

Steuerrecht
Andrei Bodis/Christian Hammerl
2. AbgÄG 2014 - Die wichtigsten Änderungen im ESIG
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VwGH zu betrieblichen Mieterinvestitionen
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Reinhold Beiser

Drittanstellung über eine GmbH
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Bernhard Renner
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an den Empfänger?

vwGH: Anrechnung ausländischer steuern bei der Gruppenbesteuerung

Elisabeth TitlAlexandra Wild

Grundstücksübertragungen im Rahmen von Umgründungen
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Roland Grabner/Helmut SchamP

2. AbgÄe 2014: Neuerungen im Verbrauchsteuerbereich und im
Tabakmonopol
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